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Dreiundzwanzigster Abschnitt 
Urkundenfälschung

§267

(1) Wer zur Täuschung im Rechtsverkehr eine un
echte Urkunde herstellt, eine echte Urkunde verfälscht 
oder eine unechte oder verfälschte Urkunde gebraucht, 
wird wegen Urkundenfälschung mit Freiheitsstrafe 
bis zu fünf Jahren bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.

(3) In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe 
nicht unter einem Jahr.

8. Kapitel
Straftaten gegen die staatliche Ordnung

3. Abschnitt 
Straftaten gegen die Rechtspflege

§240

Urkundenfälschung

(1) Wer zur Täuschung im Rechtsverkehr eine un
echte Urkunde herstellt, eine echte Urkunde verfälscht 
oder von einer unechten oder verfälschten Urkunde 
Gebrauch macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Jahren oder mit Verurteilung auf Bewährung, Geld
strafe oder mit öffentlichem Tadel bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.
(3) Eine echte Urkunde ist eine schriftliche oder 

in anderer Form aufgezeichnete Erklärung, die in 
Ausübung dienstlicher oder sonstiger beruflicher 
Befugnisse oder in Wahrnehmung persönlicher Rechte 
und Pflichten ausgestellt wurde und Rechte und 
Pflichten begründet, ändert, aufhebt oder die rechts
erhebliche Tatsache beweist und ihren Aussteller er
kennen läßt.

§268
(1) Wer zur Täuschung im Rechtsverkehr
1. eine unechte technische Aufzeichnung herstellt 

oder eine technische Aufzeichnung verfälscht oder
2. eine unechte oder verfälschte technische Auf

zeichnung gebraucht,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft.
(2) Technische Aufzeichnung ist eine Darstellung 

von Daten, Meß- oder Rechenwerten, Zuständen oder 
Geschehensabläufen, die durch ein technisches Gerät 
ganz oder zum Teil selbsttätig bewirkt wird, den 
Gegenstand der Aufzeichnung allgemein oder für 
Eingeweihte erkennen läßt und zum Beweis einer 
rechtlich erheblichen Tatsache bestimmt ist, gleichviel 
ob ihr die Bestimmung schon bei der Herstellung 
oder erst später gegeben wird.

(3) Der Herstellung einer unechten technischen 
Aufzeichnung steht es gleich, wenn der Täter durch 
störende Einwirkung auf den Aufzeichnungsvorgang 
das Ergebnis der Aufzeichnung beeinflußt.

(4) Der Versuch ist strafbar.
(5) § 267 Abs. 3 ist anzuwenden.

§ 269, 270 
(weggefallen)


